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Der Gemeindepräsident hat das Wort 
 

Liebe Kaufdorferinnen,  
liebe Kaufdorfer 
 
In der ausserordentlichen Lage aufgrund der 
Coronakrise griff der Bundesrat ab Mitte März zum Not-
recht. Das Ausgehverbot wurde verhängt, wir sollen 
das Haus nur noch für das Allernötigste verlassen. Be-
wegung im Freien ist bei uns zum Glück unter Einhal-
tung der Hygieneregeln weiterhin möglich.  

Diese Nachricht erreichte mich und meine Familie auf der Fahrt ins Wallis. 
Auf SRF 4 News hörten wir gespannt der live Pressekonferenz zu. Für viele 
Wochen war es ein letzter Besuch im geliebten Val d’Hérens. Der Ernst der 
Lage wurde uns allen schlagartig bewusst: ein Kollaps in den Schweizer 
Spitälern soll vermieden werden. 

Auch bei uns in Kaufdorf wurde die Schule geschlossen und der Coiffeur 
und beide Beizen stellten den Betrieb ein. Über 65-Jährige sollen nicht 
mehr selber einkaufen. Die Züge sind leer, wer kann, bleibt zu Hause.  

Wirtschaftliche Sorgen stellen sich ein. Bis Ende März gaben in der 
Schweiz 40'000 Firmen ein Gesuch für Kurzarbeit ein, viele bangen um ihre 
Existenz. Daneben sind auch Gemeinwesen, Kultur, Sport oder Veranstal-
tungen betroffen. Alles steht still. Hoffen wir die Talsohle ist mit der teilwei-
sen Öffnung bald durchschritten. 

Die lebensnotwendige Versorgung im Dorf funktioniert dank der eigenen 
Familie, den Nachbarn oder dem Frauenverein. Nun zeigt sich, wie wichtig 
Geschäfte und lokale Strukturen sowohl im Dorf wie auch in der Region 
sind.  
Für Kaufdorf beruhigend zu wissen: 
- die Einschränkungen werden selbstverantwortlich von der Dorfbevölke-

rung gut eingehalten 
- es gibt ein funktionierendes Gemeinwesen mit einer digitalen Infrastruk-

tur für private und geschäftliche Kommunikation 
- im äussersten Notfall ist mit dem regionalen Führungsorgan Gürbetal 

(RFO) eine einsatzbereite Organisation vorhanden. Das RFO nahm am 
19. März 2020 seine Arbeit auf, konnte aber bisher zum Glück im Hinter-
grund bleiben 

Unser Verhalten wird den weiteren Verlauf der Pandemie beeinflussen. Ich 
danke für das Einhalten der behördlich angeordneten Massnahmen und 
wünsche Ihnen allen beste Gesundheit. 
 
Der Gemeindepräsident 
Andreas Meyer  
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Informationen der Behörden 
 

Beschlüsse des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat 
 aufgrund des vom Bundesrat wegen der gegenwärtigen Corona-Krise 

verordneten Versammlungsverbotes beschlossen, die für Dienstag, 2. 
Juni 2020, angekündigte Gemeindeversammlung und die für Dienstag, 
19. Mai 2020, angekündigte Tavelrunde (Gespräche über politische Ge-
schäfte) auf später (voraussichtlich Ende August / Anfang September 
2020) zu verschieben und die neuen Termine dieser Veranstaltungen be-
kanntzugeben, sobald diese feststehen 

 dem vom Ausschuss der Alterskonferenz Region Gantrisch vorgelegten 
Entwurf der Statuten für den neu zu gründenden Verein Region Gantrisch 
60+ zugestimmt. Dieser Verein wird die Schaffung und Erhaltung von tra-
genden Netzwerken für SeniorInnen und ihre Angehörigen in der Region 
Gantrisch zum Hauptzweck haben. 

 für den sofortigen (während der gegenwärtigen Schulschliessung) Innen-
Neuanstrich der vier Schulzimmer im Schulhaus einen Verpflichtungskre-
dit von CHF 8'000 genehmigt 

 für die Sanierung der Fassaden am alten Schulhaus / Gemeindeverwal-
tung im Verlaufe des Sommers 2020 einen Verpflichtungskredit von CHF 
25'000 genehmigt 

 den für die Neuaufnahme der Gemeinden Guggisberg, Rüschegg und 
Schwarzenburg per 1. Januar 2021 in die von der Gemeinde Riggisberg 
als Sitzgemeinde bereits bisher für die Gemeinden Riggisberg, Burgis-
tein, Kaufdorf, Rüeggisberg, Rümligen, Thurnen und Toffen geführte re-
gionale Kinder- und Jugendfachstelle notwendigen Zusammenarbeitsver-
trag genehmigt 

 beschlossen, der nächsten Gemeindeversammlung das Reglement über 
die Konzessionsabgabe für die Stromversorgung zur Genehmigung vor-
zulegen. Mit diesem Reglement soll die derzeit fehlende rechtliche 
Grundlage zur Erhebung der von den BKW ihren Stromkunden bereits 
seit vielen Jahren auch in Kaufdorf in Rechnung gestellten, auf der 
Stromrechnung entsprechend separat ausgewiesenen und an die Ge-
meinde abgelieferten Gemeindeabgaben von alljährlich insgesamt rund 
CHF 40'000 geschaffen werden. 

 erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Eigentümer des Restaurant 
Bahnhof in Kaufdorf ihrem Pächter wegen der gegenwärtigen Corona-
Krise den Pachtzins erlassen haben 

 beschlossen, im Rahmen der Mitwirkung zum Regionalen Gesamtver-
kehrs- und Siedlungskonzept 2021 der Regionalkonferenz Bern-
Mittelland mitzuteilen, dass für Kaufdorf in den Unterlagen keine neuen 
Massnahmen zur Umsetzung haben festgestellt werden können, die Ge-
meindegrösse von Kaufdorf offenbar unter dem Radar des regionalen 
Planungsinstrumentes fliege, die Siedlungsränder korrekt aufgeführt sei-
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en, die Ortsplanung von Kaufdorf aus dem Jahr 2014 weiterhin mit Zo-
nenplan, Inventarplan Landschaft, Richtplan Siedlungsentwicklung und 
Landschaft sowie Verkehrsrichtplan Gültigkeit habe, die zwei für Wohn-
zonen vorgesehenen Entwicklungsgebiete für eine zukünftige Einzonung 
langfristig beibehalten werden müssen und die strategische Planung für 
Kaufdorf anlässlich einer Legislaturziel-Klausur des Gemeinderates mit 
dem Ortsplaner erfolgen werde 

 infolge Kündigung der bisherigen Mieter der Liegenschaft Dorfstrasse 14 
(Abwartshaus) beschlossen, diese Liegenschaft ab dem 1. August 2020 
an die Ehegatten Sylvia und Andreas Meyer Guggisberg (Gemeindeprä-
sident) zu vermieten 

 als Folge der vom Bundesrat per 1. Juli 2020 beschlossenen Senkung 
des Referenzzinssatzes um ¼ % beschlossen, dies in Form einer ent-
sprechenden Mietzinssenkung an die Mieter der beiden Wohnungen im 
alten Schulhaus weiterzugeben. 

 sich wegen der aktuellen Situation mit dem Coronavirus zu einer ausser-
ordentlichen Sitzung getroffen und erfreut zur Kenntnis genommen bzw. 
beschlossen, dass: 

 die Schule Kaufdorf die Situation gut erfasst und die erforderlichen Vorbe-
reitungen für den schulhausexternen Unterricht innert kürzester Zeit bes-
tens getroffen hat 

 der Schalter der Gemeindeverwaltung wie bisher geöffnet bleibt, Anliegen 
aber möglichst nicht persönlich am Schalter, sondern per Einwurf in den 
Briefkasten, per Mail an gemeindeverwaltung@kaufdorf.ch oder per Tele-
fon 031 809 04 39 mitgeteilt werden sollten. 

 die Räumlichkeiten der Gemeinde (Gemeindesaal, Turnhalle, etc.) so-
wohl für private als auch für öffentliche Anlässe mindestens bis am 19. 
April 2020 geschlossen bleiben 

 der Aufenthalt auf dem Schulgelände (roter Platz, Schulhausplatz, Spiel-
geräte, etc.) verboten ist 

 das Gemeindepersonal nochmals auf die einschlägigen Verhaltensemp-
fehlungen, die Möglichkeit des Home Office und die Lohnfortzahlung 
aufmerksam gemacht wird 

 der Frauenverein Kaufdorf unter Tel. 079 675 04 36 E-Mail frauenverein-
kaufdorf@bluewin.ch und Boxfish (Regionale Kinder- und Jugendfach-
stelle Gürbetal-Längenberg) unter Tel. 079 619 81 78 oder jugendar-
beit@riggisberg.ch z.B. für Einkäufe, Botengänge, Kinderbetreuung, etc., 
Hilfe anbieten bzw. vermitteln können. 

 aufgrund der neusten Entwicklung beim Coronavirus und die entspre-
chenden Massnahmen und Empfehlungen von Bund und Kanton be-
schlossen, die für Mittwoch, 11. März 2020, angekündigte Informations-
veranstaltung über die von der Swisscom beim Sportplatz Kleematte in 
Kaufdorf geplante Mobilfunkantenne abzusagen bzw. erst in einem noch 
nicht bestimmten späteren Zeitpunkt durchzuführen. Der Gemeinderat 
geht von einem sehr gut besuchten Anlass aus. Entsprechend wird es im 
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Gemeindesaal von Kaufdorf zu engen Platzverhältnissen kommen. Des-
halb möchte er die Besucherinnen und Besucher sowie die Referenten 
dieses Anlasses keinem unnötigen Risiko aussetzen. 

 auf Antrag der Bildungskommission und unter Berücksichtigung der In-
vestitionsplanung einen Verpflichtungskredit von CHF 10'000 für den 
Kauf von 11 weiteren Notebooks für die Schülerinnen und Schüler der 
Schule Kaufdorf genehmigt. 

 beschlossen, den neu abzuschliessenden Parkvertrag mit dem Naturpark 
Gantrisch für die Jahre 2022 bis 2021 der Gemeindeversammlung vom 2. 
Juni 2020 zur Genehmigung vorzulegen und für die Beantwortung allfälli-
ger an dieser Gemeindeversammlung zu diesem Vertrag auftauchender 
Fragen einen kompetenten Vertreter des Naturpark Gantrisch beizuzie-
hen. 

 an den Ersatz der fünf elektronischen Trefferanzeigen der Sportschützen 
Kaufdorf im Kleinkaliber-Schiesstand Nille, welcher im März 2020 erfol-
gen soll, einen Beitrag von CHF 2'000 gesprochen. 

 beschlossen, auch für die Legislatur 2020 bis 2023 wieder Legislaturziele 
zu definieren. 

 

 

 

 

 

 

 

Amtliche Publikationen 

Mit einigem Erstaunen habe ich erfahren, dass es in Kaufdorf Leute gibt, 
welche der Post eine schriftliche Erklärung abgegeben haben, dass sie den 
amtlichen Anzeiger nicht zugestellt erhalten wollen. In der Schweiz gilt der 
Rechtsgrundsatz, dass das, was amtlich publiziert war, als bekannt gilt. 
Deshalb kann sich in einem allfälligen Gerichtsfall niemand darauf berufen, 
dass ihm etwas, was amtlich publiziert war, nicht bekannt gewesen sei.  

Da amtliche Publikationen von Gemeindebehörden von Gesetzes wegen im 
amtlichen Anzeiger erscheinen, empfehle ich allen Kaufdorferinnen und 
Kaufdorfern, dem jeden Donnerstag zugestellten amtlichen Anzeiger die 
notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. Jenen, welche den amtlichen 
Anzeiger bei der Post abbestellt haben, empfehle ich dringend, diese Abbe-
stellung rückgängig zu machen. 

 Euer Gemeindeverwalter Urs Grünig 
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Termine 2020 

Aufgrund des vom Bundesrat verordneten Versammlungsverbotes müssen 
die für Dienstag, 2. Juni 2020, angekündigte Gemeindeversammlung und 
die für Dienstag, 19. Mai 2020, angekündigte Tavelrunde (Gespräche über 
politische Geschäfte) auf später (voraussichtlich Ende August / Anfang Sep-
tember 2020) verschoben werden.  

Sobald die neuen Termine feststehen, werden wir diese bekanntgeben. 

19. November 2020 Tavelrunde 2/2020 
29. November 2020 Adventsfenster auf dem Dorfplatz 
3. Dezember 2020 Gemeindeversammlung 

 

 

Entsorgungen 2020 

Kehrichtabfuhr inkl. Sperrgut 

Jeden Freitag - in den Gebieten Guetebrünne und Weid sowie Oberer 
Husmattweg 7 + 9, lediglich jeden zweiten Freitag. 

Grünabfuhr 

Im Jahr 2020 finden an folgenden Daten Grünabfuhren statt: 

Juni: Montag, 8. und 22. Juni 2020 

Juli: Montag, 6. Juli 2020 

August: Montag, 3. und 17. August 2020 

September: Montag, 7. und 21. September 2020 

Oktober: Montag, 5. und 19. Oktober 2020 

November: Montag, 2. und 16. November 2020 

Dezember: Montag, 7. Dezember 2020 

Die Gebührenmarken für die Kehrichtabfuhr und für die Grünabfuhr können 
bei der Gemeindeverwaltung und bei der Metzgerei Anderegg bezogen 
werden. 

Die Ware (Kehricht, Sperrgut und Grüngut) muss am Abfuhrtag spä-
testens um 07.00 Uhr an den bezeichneten Sammelplätzen vor-
schriftsgemäss zur Abfuhr bereitstehen. 
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Schule Kaufdorf in Coronazeiten 

Am 16. März 2020 geschah etwas, das wohl niemand von uns je für mög-
lich gehalten hätte. Aufgrund der Coronapandemie wurde der Notstand 
ausgerufen und seither stand das öffentliche Leben praktisch still. Wir ha-
ben in der Schweiz und gestaffelt in fast allen Ländern der Welt eine Voll-
bremsung erfahren. Von einem Tag auf den anderen mussten wir unter die-
sen schwierigen Umständen trotz allem eine gewisse Normalität aufrecht-
erhalten und weiterfunktionieren.  

Es ist sehr beeindruckend, wie innert weniger Tage an allen Schulen des 
Landes der Fernunterricht eingeführt wurde – so auch in Kaufdorf. Der Start 
ins Lernen zu Hause war eine kollektive Höchstleistung in Improvisation, 
Flexibilität, Engagement, Fantasie und Selbstdisziplin. Dieser Kraftakt wur-
de von allen Beteiligten gemeinsam erbracht und konnte nur gelingen, weil 
alle am gleichen Strick ziehen. Jede und jeder Einzelne setzte und setzt 
sich dafür ein, dass es auch unter diesen schwierigen Bedingungen weiter-
geht. Auch haben wir gelernt, «den Fünfer mal gerade sein zu lassen».  

Danke im Namen der Bildungskommission und des Gemeinderates Kauf-
dorf an alle Eltern und Erziehungsberechtigen, dass Sie neben der eigenen 
Arbeit Ihre Kinder in dieser Zeit beim Lernen unterstützt und so vieles zu 
Hause aufgefangen haben. Danke an Schulleitung und Lehrpersonen, dass 
Sie die Bildung von einem Tag auf den anderen in dieser neuen Form ver-
mittelt haben, als ob Sie nie etwas Anderes getan hätten. Danke an alle 
Schülerinnen und Schüler für eure Kooperation, eure Selbstdisziplin und 
eure Offenheit für all diese neuen Anforderungen.  

Wer hätte gedacht, dass Schülerinnen und Schüler es eines Tages kaum 
erwarten können, wieder in die Schule zu gehen? Im Moment geht es wohl 
einigen so. Wie schön, wenn nach diesen langen Wochen zu Hause wieder 
Leben in die Schulräume und auf den Pausenplatz zurückkehrt. Diese spe-
zielle Zeit ist noch nicht vorbei. Viele Massnahmen werden uns auch noch 
begleiten, wenn die Schule wieder offen ist. Niemand weiss, was diese Kri-
se noch alles mit sich bringt. Aber man kann der Situation auch Positives 
abzugewinnen. Wir haben ungewohnte Erfahrungen gemacht und neue 
Fertigkeiten gelernt und ganz bestimmt ist das eine Zeit, von der wir noch 
unseren Enkeln erzählen werden.  

Freundliche Grüsse 

Michelle Locher 
Gemeinderätin Ressort Bildung 

 
  



 

 Choufdorfer Nr. 2 / Mai 2020 Seite 9 

Bäume, Sträucher und Hecken zurückschneiden 
Aufforderung an die Anstösser von Strassen, Wegen und Trottoirs 

Die Anstösser an Strassen, Wege und Trottoirs werden hiermit aufgefordert, 
das Zurückschneiden der Äste, Grünhecken und Sträucher usw. bis zum 
31. Mai 2020 auf die vorgeschriebenen Abmessungen (siehe Skizze 
Lichtraumprofil) auszuführen. Gemäss dem Gesetz über den Bau und Un-
terhalt der Strassen ist das Strassengebiet über Trottoirs, Rad- und Fuss-
wege bis auf eine Höhe von 2.50 m und über der Fahrbahn bis auf eine Hö-
he von 4.50 m freizuhalten. Wenn die öffentliche Beleuchtung beeinträchtigt 
wird, sind die überhängenden Äste bis auf Lampenhöhe zurückzuschnei-
den. 

Hecken, Sträucher, Äste und Anpflanzungen müssen seitlich mindestens 
0.50 m Abstand vom Fahrbahnrand haben. An Kreuzungen, Einmündungen 
und Kurven dürfen Sträucher und andere Bepflanzungen die Übersicht nicht 
beeinträchtigen. Die Maximalhöhe im Sichtbereich beträgt 0.60 m. 

Nach diesem Zeitpunkt können die zuständigen Gemeindeorgane aufgrund 
der erwähnten Gesetzesbestimmungen die notwendigen Schritte unter-
nehmen, um die nicht erledigten Arbeiten auf Kosten der Pflichtigen (Er-
satzvornahme) ausführen zu lassen. Die Gemeinde dankt der Bevölkerung 
für die Mithilfe. 
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Allgemeine Informationen 

Feuerwehr Regio Belp  
In den nächsten Publikationen stellt sich jeweils ein Einsat-
zelement der neuen Feuerwehr Regio Belp vor. In dieser 
Ausgabe startet das Einsatzelement Wald. 
 
Spezialisten für Wassertransport und Fusionen gewohnt 
 
Für das Einsatzelement Wald (EEW) ist der Schritt zur Feuerwehr Re-
gio Belp bereits die dritte Zusammenlegung in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten. Mit den Fusionen der Feuerwehren (FW) Zimmerwald 
und Englisberg im 2003 zur FW Wald sowie die Eingliederung der FW 
Niedermuhlern im 2013 kommt der Leser zum Schluss, dass das EEW 
Fusionen gewohnt sein müsste.  

Wandel der Gesellschaft beeinflusst Anforderungen an die Feuerwehr 

Es liegt jedoch im Wesen des Menschen, dass anstehenden Verände-
rungen vorerst mit Vorbehalt und Skepsis begegnet wird. Im Nach-
hinein ist jedoch das Vergangene oft schwer vorstellbar oder wird nur 
noch gelegentlich als Schwank aus 'den guten alten Zeiten' themati-
siert. 
 
Einsatzelement Wald bereit zur Übung 

Da die FW Wald bislang nicht mit 
Personalmangel zu kämpfen hat-
te, brauchte es diesbezüglich 
viele Gespräche und Überzeu-
gungsarbeit um die Vorteile die-
ser neuen Organisation aufzu-
zeigen. Für die FW Wald resp. 
die Gemeinden Wald und Nie-
dermuhlern gaben strategische 
Überlegungen den Ausschlag um 
sich der FW Regio Belp anzu-
schliessen. Die mittelfristige Be-
setzung und die Belastung der 
Kaderpositionen sowie die Ta-
gesverfügbarkeit und der mittler-
weile sehr hohe Administrations-
aufwand waren die kritischen 
Faktoren, welche es für die Zu-
kunft sicherzustellen galt. 
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Der ländliche Charakter der beiden Gemeinden prägte auch die Feu-
erwehrarbeit. Mit den verstreuten Siedlungen sowie den teilweise 
grossen Distanzen zu den Wasserbezugsorten (Hydrantennetze sind 
einzig in den Hauptdörfern vorhanden) und der hügligen Topographie, 
ist der Wassertransport ein entscheidender Faktor für den Erfolg der 
Feuerwehreinsätze. Das Rennen gegen die Zeit ist entscheidend, um 
Objekte vor der Totalzerstörung zu bewahren. 

Durch diese jahrzehntelange Erfahrung unterstütz das Einsatzelement 
Wald nebst dem Grundauftrag den technischen Wassertransport als 
Spezialfachgebiet der FW Regio Belp. Entsprechend sind zwei Drittel 
der über 50 AdF (Angehörige der Feuerwehr) im Fachgebiet Wasser-
transort und Elementar / Naturereignisse eingeteilt. Die restlichen AdF 
gehören dem Atemschutzzug an und werden bei grösseren Ereignis-
sen elementübergreifend eingesetzt. 

Das Einsatzelement in der Funktion eines Einsatzzuges Wald, wird 
durch den Elementchef Martin Zehnder und den stellvertretenden Chef 
Thomas Staufer geführt.  

 
Ausbildung in der Theorie…. 

 
…..und in der Praxis 

An den ersten Übungen der neuen Organisation war spürbar, dass die 
AdF der veränderten Situation gespannt, wie auch mit der besagten 
Skepsis entgegenblicken. Mit dem Wechsel zu der einheitlichen 
Schutzausrüstung ist der Zusammenschluss optisch erfolgt. Auch bei 
den bisherigen FW-Einsätzen im 2020 hat sich gezeigt, dass die Zu-
sammenarbeit im Ernstfall bereits bestens funktioniert.  

Für die Bevölkerung in unseren Gemeinden können wir damit die Erfül-
lung des FW-Auftrags, d.h. Sichern, Retten, Halten, Schützen und Be-
wältigen, heute und auch in Zukunft sicherstellen. 

Weitere Infos unter www.feuerwehr-regio-belp.ch 
Text und Bilder: Markus Zingg  

  



 

 Choufdorfer Nr. 2 / Mai 2020 Seite 12 

Interessengemeinschaft Wärmever-
bund Kaufdorf 

 

Am 13. Januar 2020 wurde der Verein Interessengemeinschaft Wärmever-
bund Kaufdorf (IG WVK) gegründet (Vorstandsmitglieder siehe unten). Der 
Verein bezweckt die Planung und Organisation eines Wärmeverbundes in 
Kaufdorf. Der Verein soll alle am Wärmeverbund interessierten Parteien zu-
sammenbringen. 

Der vorgesehene Wärmeverbund mit Holzschnitzelheizung ist eine ökologi-
sche Lösung für die Wärmeversorgung von Liegenschaften in Kaufdorf. Er 
nutzt CO2-neutrale, erneuerbare Energie aus regionalen Rohstoffen. 

Eine erste Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass ein Wärmeverbund in 
Kaufdorf im unteren Dorfteil möglich ist und die Kosten realistisch sind. Als 
Standort der Heizzentrale ist die geplante Überbauung der Familie Küpfer 
(gegenüber Zimmerei) vorgesehen. 

Ist das Thema „Heizung“ für Sie in den nächsten Jahren ein Thema und der 
Anschluss an den Wärmeverbund eine Option oder möchten Sie sich sonst 
im Verein einbringen, dann richten Sie sich bitte persönlich an eines der 
Vorstandsmitglieder oder per E-Mail an info@waermeverbund-kaufdorf.ch. 

Detaillierte Informationen finden sich unter: https://www.waermeverbund-
kaufdorf.ch/ 

Wir würden uns über Ihr Interesse sehr freuen! 

Der Vorstand 
Thomas Müller, Daniel Nydegger, Stephan Amann 
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KaufdorfBEGEISTERT 
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Musikschule Gürbetal 

VERANSTALTUNGEN 
Seit dem 16. März waren nicht nur die Schulen, 
sondern auch die Musikschulen geschlossen. 
In unglaublich beeindruckendem Tempo und mit riesigem Engagement ha-
ben die Lehrpersonen unserer Musikschule den gewohnten Pfad des per-
sönlichen Einzel- und Kleingruppenunterrichts verlassen und sich mit gros-
ser Kreativität und soweit möglich abgestimmt auf die Bedürfnisse und Mög-
lichkeiten der einzelnen SchülerInnen auf neue Wege begeben. Das per-
sönliche Coaching fand über andere Kanäle – und teilweise sogar viel in-
tensiver und regelmässiger statt. Viele gute Rückmeldungen von Eltern, 
SchülerInnen und Lehrpersonen machen Mut. Wir sind überzeugt, dass die 
Möglichkeit, aktiv zu musizieren und dabei regelmässig unterstützt zu wer-
den, in Zeiten wie dieser ganz besonders wertvoll ist. Wir freuen uns 
schon heute, Ihnen die Resultate dieser jetzt stattfindenden intensiven 

musikalischen Arbeit bald wieder an Live-
Konzerten präsentieren zu können. 
 
 

ANGEBOT 

Das Singen als ursprünglichste Form des (gemeinsa-
men) Musizierens zu fördern und zu pflegen, ist uns 
auch – oder gerade!  - im Musikschulrahmen seit lan-
gem ein wichtiges Anliegen.  

Im Schuljahr 20/21 startet ein neues Konzept im Bereich Stimmbildung, 
Kreativitätsentfaltung, Tanz und Persönlichkeitsentwicklung mit dem 
Namen Singit! 
Die neue Lehrperson Andrea Germ (www.andrea.daniela.com)hat in den 
letzten fünfundzwanzig Jahren eine Schaffensweise entwickelt, welche die 
Kinder in ihrer Ganzheit fördert und ihnen wichtige und hilfreiche Werkzeu-
ge im Umgang mit ihrer Stimme und ihrem Körper als Instrument vermittelt. 
Elemente wie Bewegung, Bühnenpräsenz, Wahrnehmungsschulung, Krea-
tivität sowie Konzentration und Atemschulung finden Platz in einer Umge-
bung, die Raum bietet für persönliches Wachstum, Reifeprozesse und ge-
meinsames Schaffen von etwas Neuem. 
Kleinere Projekte in einer intimen Atmosphäre sind geplant sowie mittelfris-
tig grössere Veranstaltungen mit Band, Orchester, etc… 

WER: Kinder ab 8 Jahren in Gruppen (Mindestteilnehmerzahl:9) 
WANN: montags, 16.30 – 18.00, Belp 
             dienstags, 15.30 – 17.00, Uetendorf 
PREIS: 200.-/Semester/SchülerIn 
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Schnupper-Abonnemente 

Da unsere Tage der offenen Türen im März aufgrund der Corona-Epidemie 
nicht stattfinden konnten, verweisen wir gerne auf unsere beliebten 
Schnupper-Abonnemente. In 3 Lektionen à 30 Minuten kann bei einer 
Lehrperson auf einem Instrument ein Einblick in den Unterricht gewonnen 
werden.  
Die Anmeldung ist jederzeit möglich – also auch nach den Sommerfe-
rien!  Je nach Kapazitäten der Lehrpersonen kann anschliessend oder 
nach etwas Wartezeit mit den Schnupperlektionen gestartet werden. In-
strumente können während des Abos in der Regel kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden. Nach Abschluss des Abos besteht keine Verpflichtung, den 
Unterricht fortzusetzen - die Möglichkeit aber natürlich durchaus! Wenn es 
stundenplantechnisch möglich ist kann das Schnuppern nahtlos in Regelun-
terricht übergehen. 
Nach dem Motto ‘probieren geht über studieren’ laden wir Interessierte 
also gerne auf spannende musikalische Entdeckungsreisen ein! 
Bei den Fächern Klavier und Gitarre ist mit Wartezeiten zu rechnen, bei al-
len anderen Instrumenten ist ein Einstieg zeitnah möglich – vorausgesetzt 
natürlich, dass wir wieder Präsenzunterricht anbieten dürfen…! 
Ein Schnupperabonnement für Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre (in 
Ausbildung bis 25 Jahre) kostet 100.-, eines für Erwachsene 220.- 

Weitere Informationen finden Sie unter www.ms-guerbetal.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstaltungskalender 

 

 

Aufgrund der unsicheren Lage in Bezug auf die Durchführbarkeit von 
Veranstaltungen infolge der Corona Pandemie wird im Moment auf ei-
ne Publikation von Veranstaltungsterminen verzichtet. 
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Wichtige Adressen 
 

Notfalldienste Schweiz 
Notruf allgemein Telefon: 112 
Notarzt Telefon: 144 
Feuerwehr Telefon: 118 
Polizei Telefon: 117 
Rega Telefon: 1414 
Pannenhilfe TCS Telefon: 0800 140 140 
 

Notfalldienste regional 
Ärztlicher Notfalldienst Riggisberg Telefon: 0900 57 67 47 (CHF 1.98 / Minute ab Festnetz) 
Notfalldienst der Apotheken Telefon: 031 819 56 81 
Zahnärztlicher Notfalldienst Thun Telefon: 033 226 26 26 
Augenärztlicher Notfalldienst Telefon: 031 819 58 33 
Augenzentrum Spital Belp Telefon: 031 511 37 37 
Kirchgemeinde Thurnen Telefon: 031 809 01 44 (Pikettdienst für Bestattungen) 
Zivilstandsamt Bern-Mittelland Telefon: 031 635 42 00 
 

Gemeindeverwaltung Kaufdorf Telefon: 031 809 04 39 
Dorfstrasse 10 Fax: 031 809 13 26 
3126 Kaufdorf E-Mail: gemeindeverwaltung@kaufdorf.ch 
 Montag 14.00 – 16.30 Uhr 
 Dienstag 14.00 – 18.00 Uhr 
 Mittwoch und Donnerstag 09.00 – 11.30 Uhr 
 Freitag ganzer Tag geschlossen 
 

Schule Kaufdorf Telefon: 031 809 04 72 
Dorfstrasse 12 E-Mail: schule.kaufdorf@bluewin.ch 
3126 Kaufdorf  Bürozeiten Schulleitung: 
 Dienstag und Donnerstag 09.00 - 11.00 + 14.00 - 16.00 Uhr 
 

Schule Toffen 
Schulleitung Telefon: 031 819 56 31 
Bahnhofstrasse 10  
3125 Toffen  
 

Sekundarschule Belp 
Schulleitung Telefon: 031 819 42 60 
Thalgutstrasse 5 
3123 Belp  
 

AHV-Zweigstelle Belp Telefon: 031 818 22 70/71/80 
Galactinastrasse 2 Öffnungszeiten: 
3123 Belp Montag 08.30 – 11.30 + 14.00 – 18.00 Uhr 
 Dienstag/Mittwoch: 08.30 – 11.30 + 14.00 – 17.00 Uhr 
 Donnerstag: Vormittag geschlossen / 14.00 – 17.00 Uhr 
 Freitag 08.30 – 11.30 + 14.00 – 16.00 Uhr 
 

Regionaler Sozialdienst Belp Telefon: 031 818 22 60 
Gartenstrasse 2 Öffnungszeiten: 
3123 Belp Montag: 08.30 – 11.30 + 14.00– 18.00 Uhr 
 Dienstag – Mittwoch: 08.30 – 11.30 + 14.00 -17.00 Uhr 
 Donnerstag: Vormittag geschlossen / 14.00 – 17.00 Uhr 
 Freitag: 08.30 – 11.30 + 14.00 – 16.00 Uhr 
 

Kantonale Kindes- und Erwachse- Telefon: 031 635 21 00 
nenschutzbehörde KESB E-Mail: info.kesb-ms@jgk.be.ch 
Mittelland-Süd 
Tägermattstrasse 1 
3110Münsingen 
 

Sektionschef Bern Telefon: 031 634 92 33 
Papiermühlestrasse 17v Fax: 031 634 92 03 
Postfach, 3000 Bern E-Mail: scbern.bsm@pom.be.ch 
  

Zivilschutzstelle Belp 
ZSO unteres Gürbetal Telefon: 031 818 22 22 
Gartenstrasse 2 Fax: 031 818 22 99 
3123 Belp E-Mail: info@belp.ch  


